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Hallo,

ich hab letzte Woche erfahren, dass ich im nächsten Jahr wahrscheinlich mobil werde. Könnt ihr
mir vielleicht sagen, welche Pflichten da auf mich zukommen?

Es ist klar, dass ich an der Stammschule bin, wenn ich keinen Einsatz hab und an der
Einsatzschule, wenn ich einen Einsatz habe.
Was mich jetzt mal interessieren würde:
- Muss ich auf die Konferenzen von der Stammschule und der Einsatzschule gehen?
- Muss ich mich bei längeren Einsätzen regelmäßig (wöchentlich?) bei meiner Stammschule
nach wichtigen Terminen, Konfrenzen ect. erkundigen?
- Muss ich in regelmäßigen Abständen an meine Stammschule kommen um nachzusehen ob für
mich Nachrichten in meinem Fach liegen und um die Sachen in den Umlaufmappen
durchzusehen?
- ich arbeite zur Zeit nur Teilzeit. Wie ist es bei Vertretungen von Lehrkräften mit mehr
Stunden?
- Wie ist es mit Nachmittagsunterricht? Ich arbeite Teilzeit, weil ich zwei kleine Kinder hab.
Vormittags sind sie im Kindergarten/Schule. Für Nachmittags habe ich keine Betreuung. Muss
ich das mit den einzelnen Rektoren besprechen?

Fragen über Fragen. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Liebe Grüße
Sarah

1https://www.lehrerforen.de/thread/17752-pflichten-einer-mobilen-reserve/?postID=146840#post146840
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